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Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1011/J der
Abgeordneten Petra Wimmer, Birgit Sandler, Genossinnen und Genossen wie folgt:

Frage 1:

Die Verbesserung der beruflichen Situation von Menschen mit Behinderung ist der Bundes-
regierung ein groRes Anliegen. Zu diesem Zweck wird seitens meines Ressorts eine Vielzahl
an UnterstitzungsmalRnahmen angeboten.

Im Jahr 2017 wurden fir Projektforderungen (z.B. im Rahmen von NEBA — Netzwerk Berufli-
che Assistenz) flir 102.700 Teilnahmen rund € 160,5 Mio. ausbezahlt. Zudem wurden € 36
Mio. an Individualforderungen, wie zum Beispiel Lohnkostenzuschisse fiir Unternehmen,
aufgewendet.

Im Jahr 2018 stehen fiir diese MaRRnahmen der Beschéftigungsoffensive bis zu € 220 Mio. zur
Verfliigung. Weiters soll es durch die zusatzlichen Mittel im Rahmen des beschlossenen In-
klusionspaketes im Sinne des Regierungsprogrammes zu einer Weiterfiihrung und Weiter-
entwicklung der Beschaftigungsinitiative kommen.

Finanziert werden diese MaBnahmen aus Budgetmitteln der UG 21, Budgetmitteln der
UG 20 (den Bereich Ausbildung bis 18 betreffend), Mitteln des Ausgleichstaxfonds und Mit-
teln des Europdischen Sozialfonds.

Frage 2:

Grundsatzlich ist festzuhalten, dass MaBnahmen der tagesstrukturierenden Einrichtungen
Angelegenheiten der Lander darstellen und in den jeweiligen Landesgesetzen flir Menschen
mit Behinderung ihre rechtliche Grundlage finden.
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Nach der geltenden Rechtslage und Judikatur des OGH steht bei der Tatigkeit der Menschen
mit Behinderung in den tagesstrukturierenden Einrichtungen nicht der arbeitsrechtliche,
sondern der therapeutische Zweck im Vordergrund, sodass diese Personen daher keine
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im arbeitsrechtlichen Sinne sind. Seit 2011 sind
Menschen mit Behinderung in tagesstrukturierenden Einrichtungen von der gesetzlichen
Unfallversicherung erfasst, sodass ihnen der Unfallversicherungsschutz zukommt.

Des Weiteren konnte erreicht werden, dass Menschen mit Behinderung in tagesstrukturie-
renden Einrichtungen auf Grundlage einer Novelle zum ASVG und FLAG seit 2014 nach ge-
scheitertem Arbeitsversuch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wieder bestimmte Leistun-
gen wie z.B. die erhohte Familienbeihilfe oder Waisenpension erhalten konnen (Wiederauf-
leben nach der Ruhendstellung). Mit dieser Mallnahme sollen potentielle Hemmnisse fiir
Arbeitsversuche schwerbehinderter Menschen beseitigt und eine starkere Durchladssigkeit
zwischen dem ersten und dritten Arbeitsmarkt erreicht werden.

Davon unabhangig sieht das aktuelle Regierungsprogramm 2017 bis 2022 die Férderung der
Ubertrittmdglichkeiten von Personen aus Beschaftigungstherapieeinrichtungen in den
Arbeitsmarkt sowie eine Erhohung des Taschengeldes vor.

Frage 3:
Einleitend ist festzuhalten, dass die Persdnliche Assistenz fiir die Bewaltigung der Alltags-
und Freizeitgestaltung in die alleinige Kompetenz der Lander fallt.

Eine Zustandigkeit des Bundes besteht flir den Bereich der Persdnlichen Assistenz am
Arbeitsplatz. Hierbei ist es in den letzten Jahren kontinuierlich zu einem Ausbau des Angebo-
tes und einer Steigerung der Kosten gekommen. Wurden im Jahr 2013 rund € 6,3 Mio. fir
den Bereich der Persdnlichen Assistenz am Arbeitsplatz aufgewendet, so beliefen sich diese
im Jahr 2017 auf bereits rund € 10,4 Mio. Dieser Weg soll auch in Zukunft kontinuierlich
weiterverfolgt werden.

Von Bundesseite wurden im Rahmen des Finanzausgleichs 2017-2021 langfristige
Vorkehrungen getroffen. Im Paktum Uber den Finanzausgleich haben Bund und Lander ver-
einbart, dass die Lander und Gemeinden ab dem Jahr 2017 insbesondere fiir die Bereiche
Gesundheit, Pflege und Soziales jahrlich € 300 Mio. an zusatzlichen Mitteln erhalten. Diese
konnen und sollen auch fir Programme zugunsten der Menschen mit Behinderung
verwendet werden, z.B. fir die Finanzierung der Persdnlichen Assistenz.

Frage 4:

Das Regierungsprogramm fiir die XXVI. GP sieht eine Vielzahl an MaBnahmen in den Berei-
chen barrierefreie Teilhabe, Verbesserung der beruflichen Integration sowie Information und
Sensibilisierung vor. Entsprechend dem Regierungsprogramm muss Menschen mit Behinde-
rung ,die barrierefreie Teilhabe in unserer Gesellschaft und Wirtschaft und insgesamt am
Offentlichen Leben garantiert werden. Die individuelle Autonomie von Menschen mit Behin-
derung muss daher in allen Bereichen organisatorisch, finanziell, personell und ideell unter-
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stiitzt werden.” Diese Mallnahmen sollen nunmehr in enger Abstimmung mit den Interes-
senvertretungen flir Menschen mit Behinderung im Laufe der XXVI. Gesetzgebungsperiode
umgesetzt werden. Besonderes Augenmerk lege ich hierbei auf die Sensibilisierung fiur die
Anliegen und Fahigkeiten von Menschen mit Behinderung und damit einhergehend verbes-
serte berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung, da diese der Weg fiir eine umfas-
sende gesellschaftliche Teilhabe in allen Bereichen sicherstellt.

Im Rahmen des Vorsitzes im Rat der Europaischen Union wird sich Osterreich bemiihen, die
Verhandlungen zum European Accessibility Act erfolgreich abzuschlieRen.

Frage 5:

Ein Ziel des Sozialministeriums war es, zwischen Bund und Landern eine Zielvereinbarung
»Inklusive Behindertenpolitik” Giber eine einheitliche Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention abzuschlieRen. Die diesbezliglichen Gesprache waren jedoch bisher nicht erfolg-
reich.

Im Rahmen der Begleitgruppe zum Nationalen Aktionsplan Behinderung gibt es eine enge
Zusammenarbeit mit den Landern. Die Beteiligung der Lander an der Weiterflihrung des
Aktionsplanes 2021-2030 wird vom Sozialministerium — entsprechend den Empfehlungen
des UN-Behindertenrechtsausschusses — weiterhin angestrebt.

Frage 6 und 7:

Die Erarbeitung von Landes-Aktionspldanen liegt im freien Ermessen der Lander.

Die Steiermark und Karnten haben einen Plan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention in ihrem Bundesland erstellt. Falls es zu einer gemeinsamen bundesweiten
Position kommt, waren die bestehenden Aktionspldane der Linder mit einzubeziehen.

Frage 8:
Geplant ist eine verstarkte Einbindung von Behindertenorganisationen in die Erstellung des
Nationalen Aktionsplanes Behinderung 2021-2030. Dazu gab es bereits erste Vorgesprache.

Bei der Erstellung des neuen NAP miissen die Ergebnisse der Evaluierung des ersten NAP
Behinderung einbezogen werden sowie die Empfehlungen des UN-Behindertenrechts-
ausschusses nach der zweiten Staatenpriifung Osterreichs, die fiir Herbst 2020 vorgesehen

ist.

Mit freundlichen GriRRen

Mag.? Beate Hartinger-Klein

BRifepavandhizgyGeschaftszahl: BMASGK-10001/0318-1/A/4/2018

3von4



4 von

Unterzeichner Bundesministerium fir Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
Datum/Zeit 2018-08-09T09:29:16+02:00
. e CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-light-02,0=A-Trust Ges. f.
’ - Aussteller-Zertifikat Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT
BUNDESMIMISTERIUM FUR ARBEIT,
SOZIALES, GESUNDHEIT UND
KONSUMENTENSCHUTZ
@ Serien-Nr. 738854333
MTSSIGNATUR
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Priifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

BRifephvandhizgyGeschaftszahl: BMASGK-10001/0318-1/A/4/2018




Unterzeichner Par | arent sdi rekti on

ﬁ@(o*sﬁ;%
Ve @ o Datum/Zeit-UTC | 2018- 08- 09T09: 32: 48+02: 00

Parlamentsdirektion
{ SIEGEL

N4

Prifinformation I nformationen zur Prufung des el ektroni schen Siegels und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/si egel

Hinweis Di eses Dokunment wurde el ektronisch besiegelt.




		2018-08-09T09:29:16+0200
	Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2018-08-09T09:32:48+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




